
 

 

 

 

Schulstempel 

Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen! 

Nicht vollständig ausgefüllte Anträge werden über die Schule an die Antragsteller zurückgegeben! 

Bearbeitungsvermerk der Behörde 

Landratsamt Ansbach 

Sachgebiet 24 

Postfach 15 02 

91506 Ansbach 

Antrag auf Ausstellung einer  
Schülerfahrkarte 

- Erfassungsbogen zum Vollzug des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges - 
Der Antrag gilt nur für die Dauer des Besuches der angegebenen Schule nach den gesetzlichen 
Bestimmungen bis einschließlich Jahrgangsstufe 10. 
 

Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Straße, Haus-Nr. 
 

Ortsteil 
 

PLZ, Wohnort 
 

Name der Ein-

stiegshaltestelle 

 

Klasse 
 

im Schuljahr 
 

Schule 
 

 (Name, Schulart, Schulort) 

Richtung/Zweig 

Sprachenfolge 

 

 

Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Schulbus 
 
Zwischen Wohnung und Schule soll die Beförderung mit folgenden Verkehrsmitteln durchgeführt werden.  
Bitte genau die Haltestelle angeben! 
 

von Haltestelle: bis Haltestelle: Linie Unternehmer Schul- 
bus 

öffentl. 
Buslinie 

Zug 
(DB) 

    O O O 

    O O O 

    O O O 

    O O O 
 

Bitte Rückseite beachten! 

Schulstempel 
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Weglänge von der Wohnung zur Haltestelle 

  
Meter 

Weglänge von der Wohnung zur Schule  Kilometer 

 
 

 

Beförderung mit dem privaten Kfz 
 
Ich bitte um Zusendung eines Antrages für Kfz-Einsatz  ja  nein 
 
 
 

Bei minderjährigen Schülern: 
 
Ich wünsche, dass die Monatswertmarken 

 dem Schüler direkt ausgehändigt werden 
 von den Eltern/gesetzlichen Vertretern bei der Schule abgeholt werden 

 

 
 
Hinweise zum Schulaustritt, Schulwechsel 
 
Mir ist bekannt, dass jede Änderung der angegebenen Verhältnisse unverzüglich dem zuständigen 

Landratsamt schriftlich anzuzeigen ist und bei Wegfall der Beförderungsvoraussetzungen, insbesondere 
beim Ausscheiden aus der Schule, die Fahrausweise und Fahrkarten unverzüglich über die Schule an das 
Landratsamt zurückzugeben sind. Mir ist ferner bekannt, dass ich bei unrichtigen Angaben damit rechnen 
muss, unter Umständen strafrechtlich verfolgt zu werden. 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung ist das Landratsamt Ansbach. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten 
und zu Ihren diesbezüglichen Rechten finden Sie auf unserer Internetseite unter www.Landkreis-Ansbach.de 
in den Bereichen Bürgerservice (Kategorie Datenschutz). Bei Bedarf bzw. falls Sie über keinen 
Internetzugang verfügen erhalten Sie weitere Informationen von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter.  
 
 

Name, Vorname der Eltern, 
ggf. der gesetzl. Vertreter 

 

Adresse der Eltern falls 
abweichend vom Schüler 

 

Telefonnummer  

Ort, Datum  

 

Unterschrift(en)  

 bei minderjährigen Schülern die gesetzlichen Vertreter 

  

 


